
Beschluss: 
Der Rat beschließt, 

1. zu den Stellungnahmen während der öffentlichen Auslegung nach § 3 (2) BauGB sowie 
der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 (2) BauGB zum Entwurf des Bebauungsplans Bo 10 in der Ortschaft Bornheim die vor-
liegenden Stellungnahmen inklusive Beschlussentwürfe der Stadt Bornheim, 

2. den vorliegenden Entwurf des Bebauungsplanes Bo 10 einschließlich der vorliegenden 
geänderten Begründung gemäß § 3 (2) in Verbindung mit § 4a (3) BauGB für die Dauer 
von zwei Wochen erneut öffentlich auszulegen. Stellungnahmen können innerhalb dieser 
Frist nur zu den geänderten und ergänzten Teilen abgegeben werden. 

 


